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VerordnungVerordnung
vom 30. Januar 2018

über Massnahmen gegenüber Venezuelaüber Massnahmen gegenüber Venezuela

Aufgrund von Art. 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2008 über die
Durchsetzung internationaler Sanktionen (ISG), LGBl. 2009 Nr. 41, und
unter Einbezug der Beschlüsse (GASP) 2017/2074 und 2018/90 des Rates
der Europäischen Union vom 13. November 2017 und 22. Januar 2018 ver-
ordnet die Regierung:

I. ZwangsmassnahmenI. Zwangsmassnahmen

Art. 1

Sperrung von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen

1) Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die sich im Eigentum oder
unter der direkten oder indirekten Kontrolle der natürlichen Personen,
Unternehmen und Organisationen nach dem Anhang befinden, sind
gesperrt.

2) Es ist verboten, den von der Sperrung betroffenen natürlichen Per-
sonen, Unternehmen und Organisationen Gelder zu überweisen oder
Gelder und wirtschaftliche Ressourcen sonst wie direkt oder indirekt zur
Verfügung zu stellen.

3) Die Regierung kann Zahlungen aus gesperrten Konten, Übertra-
gungen gesperrter Vermögenswerte sowie die Freigabe gesperrter wirt-
schaftlicher Ressourcen ausnahmsweise bewilligen zur:
a) Vermeidung von Härtefällen;
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b) Erfüllung bestehender Verträge;
c) Erfüllung von Forderungen, die Gegenstand einer bestehenden gericht-

lichen, administrativen oder schiedsgerichtlichen Massnahme oder Ent-
scheidung sind;

d) Bezahlung angemessener Honorare und Erstattung von Kosten im
Zusammenhang mit der Erbringung juristischer Dienstleistungen;

e) Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäs-
sige Verwahrung oder Verwaltung gesperrter Gelder oder wirtschaftli-
cher Ressourcen; oder

f) Wahrung liechtensteinischer Interessen.

4) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind bei der Stabsstelle FIU
einzureichen.

Art. 2

Begriffsbestimmungen

In dieser Verordnung bedeuten:
a) Gelder: finanzielle Vermögenswerte, einschliesslich Bargeld, Schecks,

Geldforderungen, Wechsel, Geldanweisungen oder andere Zahlungs-
mittel, Guthaben, Schulden und Schuldenverpflichtungen, Wertpapiere
und Schuldtitel, Wertpapierzertifikate, Obligationen, Schuldscheine,
Optionsscheine, Pfandbriefe, Derivate; Zinserträge, Dividenden oder
andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten; Kredite,
Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien
oder andere finanzielle Zusagen; Akkreditive, Konnossemente, Siche-
rungsübereignungen, Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an
Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen und jedes andere
Finanzierungsinstrument für Exporte;

b) Sperrung von Geldern: die Verhinderung jeder Handlung, welche die
Verwaltung oder die Nutzung der Gelder ermöglicht, mit Ausnahme
von normalen Verwaltungshandlungen von Banken und Wertpapier-
firmen;

c) wirtschaftliche Ressourcen: Vermögenswerte jeder Art, unabhängig
davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich
sind, insbesondere Immobilien und Luxusgüter, mit Ausnahme von
Geldern nach Bst. a;

d) Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen: die Verhinderung ihrer Verwen-
dung zum Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, ein-
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schliesslich des Verkaufs, des Vermietens oder des Verpfändens solcher
Ressourcen.

Art. 3

Ein- und Durchreiseverbot

1) Die Einreise in Liechtenstein oder die Durchreise durch Liechtenstein
ist den im Anhang aufgeführten natürlichen Personen verboten.

2) Die Regierung kann Ausnahmen gewähren:
a) aus erwiesenen humanitären Gründen;
b) zwecks Teilnahme an internationalen Konferenzen oder an einem politi-

schen Dialog betreffend Venezuela; oder
c) zur Wahrung liechtensteinischer Interessen.

3) Gesuche um Ausnahmebewilligungen sind beim Ausländer- und
Passamt einzureichen.

II. Vollzug und StrafbestimmungenII. Vollzug und Strafbestimmungen

Art. 4

Kontrolle und Vollzug

1) Die Stabsstelle FIU überwacht den Vollzug der Zwangsmassnahmen
nach Art. 1. Sie prüft insbesondere die Gesuche um Ausnahmebewilli-
gungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation weiterer
betroffener Stellen - mit ihrer Empfehlung an die Regierung weiter.

2) Das Ausländer- und Passamt überwacht den Vollzug des Ein- und
Durchreiseverbots nach Art. 3. Es prüft insbesondere die Gesuche um Aus-
nahmebewilligungen und leitet sie - erforderlichenfalls nach Konsultation
weiterer betroffener Stellen - mit seiner Empfehlung an die Regierung
weiter.

3) Die zuständigen liechtensteinischen Behörden ergreifen die für die
Sperrung wirtschaftlicher Ressourcen notwendigen Massnahmen, zum Bei-
spiel die Anmerkung einer Verfügungssperre im Grundbuch oder die Pfän-
dung oder Versiegelung von Luxusgütern.

4) Die Zuständigkeit der schweizerischen Behörden bleibt vorbehalten.
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Art. 5

Meldepflichten

1) Personen und Institutionen, die Gelder halten oder verwalten oder
von wirtschaftlichen Ressourcen wissen, von denen anzunehmen ist, dass
sie unter die Sperrung nach Art. 1 Abs. 1 fallen, müssen dies der Stabsstelle
FIU unverzüglich melden.

2) Die Meldungen müssen die Namen der Begünstigten sowie Gegen-
stand und Wert der gesperrten Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen ent-
halten.

Art. 6

Strafbestimmungen

1) Wer gegen Art. 1 oder 3 verstösst, wird nach Art. 10 ISG bestraft.

2) Wer gegen Art. 5 verstösst, wird nach Art. 11 ISG bestraft.

III. SchlussbestimmungIII. Schlussbestimmung

Art. 7

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef
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AnhangAnhang
(Art. 1 Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sichNatürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich

die Massnahmen nach Art. 1 und 3 richtendie Massnahmen nach Art. 1 und 3 richten

A. Natürliche PersonenA. Natürliche Personen
NameName Angaben zurAngaben zur

PersonPerson
BegründungBegründung

1. Néstor Luis Reverol
Torres

Geburtsdatum:
28. Oktober 1964

Minister für Inneres, Justiz und
Frieden; ehemaliger Oberbefehls-
haber der bolivarischen National-
garde. Verantwortlich für schwere
Menschenrechtsverletzungen und
für die Unterdrückung der demo-
kratischen Opposition in Vene-
zuela, einschliesslich des Verbots
und der Niederschlagung politi-
scher Demonstrationen.

2. Gustavo Enrique Gon-
zález López

Geburtsdatum: 2.
November 1960

Leiter des bolivarischen nationalen
Geheimdienstes (SEBIN). Verant-
wortlich für schwere Menschen-
rechtsverletzungen (einschliesslich
willkürlicher Verhaftung,
unmenschlicher und erniedri-
gender Behandlung und Folter)
sowie für die Unterdrückung der
Zivilgesellschaft und der demokra-
tischen Opposition in Venezuela.

3. Tibisay Lucena Ramírez Geburtsdatum:
26. April 1959

Präsidentin des nationalen Wahl-
rats (Consejo Nacional Electoral -
CNE). Durch ihre Handlungen
und Massnahmen hat sie die
Demokratie und Rechtsstaatlich-
keit in Venezuela untergraben,
auch indem sie der Einsetzung der
verfassungsgebenden Versamm-
lung Vorschub geleistet hat, statt
dafür zu sorgen, dass der CNE im
Einklang mit der venezolanischen
Verfassung unparteilich und unab-
hängig bleibt.
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4. Antonio José Benavides
Torres

Geburtsdatum:
13. Juni 1961

Regierungschef des Hauptstadtdi-
strikts (Distrito Capital). Oberbe-
fehlshaber der bolivarischen Natio-
nalgarde bis zum 21. Juni 2017.
Beteiligt an der Unterdrückung der
Zivilgesellschaft und demokrati-
schen Opposition in Venezuela
und verantwortlich für schwere
Menschenrechtsverletzungen, die
die bolivarische Nationalgarde
unter seiner Führung begangen hat.
Durch seine Handlungen und
Massnahmen als Oberbefehlshaber
der bolivarischen Nationalgarde
hat er die Rechtsstaatlichkeit in
Venezuela untergraben, auch weil
die bolivarische Nationalgarde
beim Vorgehen der Polizei gegen
zivile Demonstrationen federfüh-
rend war und er öffentlich dafür
eingetreten ist, dass Zivilpersonen
vor Militärgerichte gestellt werden
sollten.

5. Maikel José Moreno
Pérez

Geburtsdatum:
12. Dezember
1965

Präsident und ehemaliger Vizeprä-
sident des obersten Gerichtshofs
(Tribunal Supremo de Justicia) von
Venezuela. In diesen Funktionen
hat er die Handlungen und Mass-
nahmen der Regierung, mit denen
die Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit in Venezuela untergraben
wurden, unterstützt und ihnen
Vorschub geleistet; er ist zudem für
Handlungen und Äusserungen ver-
antwortlich, die einen Angriff auf
die Autorität der Nationalver-
sammlung darstellen.

6. Tarek William Saab
Halabi

Geburtsdatum:
10. September
1963

Von der verfassungsgebenden Ver-
sammlung ernannter General-
staatsanwalt Venezuelas. In dieser
Funktion und seinen früheren
Funktionen als Bürgerbeauftragter
und Präsident des Republikani-
schen Moralrates (Consejo Moral
Republicano) hat er die Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit in
Venezuela untergraben, indem er
Massnahmen gegen Regierungs-
gegner und den Entzug der Befug-
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nisse der Nationalversammlung
öffentlich befürwortet hat.

7. Diosdado Cabello
Rondón

Geburtsdatum:
15. April 1963

Mitglied der verfassungsgebenden
Versammlung und erster Vizeprä-
sident der Vereinigten Sozialisti-
schen Partei Venezuelas (PSUV).
Beteiligt an der Untergrabung der
Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit in Venezuela, auch indem
er die Medien nutzt, um die poli-
tische Opposition, andere Medien
und die Zivilgesellschaft öffentlich
anzugreifen und einzuschüchtern.

B. Unternehmen und OrganisationenB. Unternehmen und Organisationen
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